
s necht
Erziehungsgedanken

EIERN
anche Jugendliche haben an-
scheinend von ihren Erzie-
hungsberechtigten nicht mit-

geteilt bekommen, daß Fahrräder klauen
und schwarz fahren nicht gut ist und daß
mansich teure Klamotten erarbeitet und

nicht anderen wegnimmt. Dasist natür-

lich blöd, weil die anderen Erwachsenen
das nicht gut finden, wenn die Jugendli-
chen dannihre Fahrräder und Autos und

Pelzmäntelklauen.
Aber da haben wir ja dann noch den

Staat. Der kann die bestrafen, die was
Böses extra machen. Allerdings denkt
der Staat, vielleicht hat den Jugendli-

chen das keiner gesagt, daß man das
nicht machensoll, weil sonst alle in der
Familie böse waren oder Alkohol ge-
trunken haben oder so. Und wenn das
keiner denen gesagthat, kann ich das ja
noch erledigen. Also dachte sich der
Staat, mache ich besser ein besonderes
Verfahren mit anderen Regeln, wo ich
noch Sachenbeibringen kann und meine
Erziehungsgedanken äußern. Eine Rege-
lung geht zum Beispiel so: Der Staat
meint, daß die Jugendlichennichtso oft
zu ihm kommensollen, sonst gewöhnen
die sich noch daran und finden das
normal, daß sie ab und zu mal zum Staat
müssen und der sagt ihnen, irgendwas
warfalsch. Also dachte sich der Staat,

also sammelich einfach alles, was die
Polizei mir zu dem oder der sagen ,
kann und dann redeich bei einem g
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Alle Kumpels zusammen i

Und außerdem, wenn der oderdie in so

einer Jugendgruppeist und die sind alle
total kriminell, dann nehme ich die am

besten zusammenzu mir, weil dann habe

ich aufjedenFall vielleicht den Banden-
führer dabei, und wenn die anderen

sehen, daß ich mit dem auch schimpfe,

wenden die sich vielleicht von dem ab.

O.k., wenn ich also nach und nach so

zwanzig Sachen erfahre, wo immer
welche von der Clique dabei waren,
dann mache ich daraus ein Verfahren.

Also verbindet und verbindet der Staat

dauernd im Jugendverfahren. Und wenn
er dann aber den einen nicht erreicht

oder die andere kommt nicht zur Ver-

handlung oder hat noch wasviel Schlim-
meres gemacht und muß deswegen zum
Landgericht, dann muß er das immer

wieder abtrennen. Und dann gibt es
tausend Aktenzeichen und die Jugendli-
chen wissen gar nicht mehr, zu welchem

Verfahren sie jetzt eigentlich gehören
und ob sie jetzt zu diesem Termin
kommen müssen oder nicht und so. Tja

und komisch ist dann auch, wenneinige

von den Jugendlichen echt schlimm
immergeraubt und bedroht haben und es
dauert fünf Verhandlungstage bis das
alles nur aufgezählt wurde und dasitzt
dann die ganze Zeit einer dabei, der nur
einmal mit einer von denen eine Pak-
kung Zigaretten geklaut hat. Viel blöder
ist aber, daß der Staat gerne den Jugend-
lichen das immer direkt, wenn sie das
gemacht haben, sagen wollte, weil er

dachte, die vergessen das sonst, wann

das war oder haben in der Zwischenzeit
noch siebzig andere Sachen gemacht
und dann wird das so beliebig. Es sollte
doch schnell gehen undjetzt ist es schon
kompliziert immer mit dem hin- und
herverbinden und dauert so lange.

        

  

Ungefähr 30 vielleicht

Aber es gibt ja noch mehr
besondere Sachen,die der Staat

sich ausgedachthat.
Zum Beispiel mit
der Strafe. Bei den
Erwachsenensagtder

Er Staat: Ich rechne dir ge-
7 nau aus, für jedes einzelne Mal,
/ wo du etwas Böses gemacht hast,

  

  

” mußt du noch 5 Tagessätze mehr bezah-
len oder noch zwei Monate in den Knast.
Damit du auch jeden Tag, den dudasitzt,
weißt, warum du dasitzt.

Aberbei den Jugendlichen,da soll es
ja nicht nur darum gehen, was die so
genau Böses gemacht haben, sondern

auch, ob alle Erziehungsberechtigten
betrunken waren und manchmal noch,

ob die Jugendlichen eine Lehrstelle in
Aussicht haben oder überhaupt eine
Idee, was sie mal Sinnvolles tun könnten
außer Autos aufbrechen. Wenn der Staat
da so vielfältige Sachen miteinbeziehen
will, dann muß er auch vielfältiger

reagieren könnenals nur mit „Geld her

oder du mußt in Knast“. Er hat sich also
so andere Sachen ausgedacht und Zucht-
mittel und Erziehungsmaßregeln genannt.
Mit dieser außerordentlich fortschrittli-
chen Wortwahl kann er auch gleich
verdeutlichen, wie seine Erziehungs-
gedankenso sind. Manchmalschreibt er
sich auch nur auf, daß die was gemacht
haben, weil es ihm selber zu doofist, nur
weil einer einmal ohne Führerschein
über den Feldweg gefahren ist, gleich
wild zu bestrafen. Ja, aber wenn er mal
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seine Zuchtmittel, zum Beispiel der
Jugendliche soll ein bißchen arbeiten
oder wird für ein Wochenende mal
eingesperrt, anwenden will, muß er ja so
viele Sachen mitbedenken, daß er nicht
wie bei den Erwachsenensagt, einmal

Klauen 15 Tagessätze, einmal Schwarz-

fahren 10, macht 20 insgesamt, sondern

er guckt sich die Jugendlichen an, die
Lehrstelle, die Erziehungsberechtigten,
die bösen Sachen, die Clique und die
Abschlußnote von der Schule und sagt
dann: Och, so ungefähr 30 Arbeitsstun-
den wär” doch o.k.
Das ist natürlich wieder ein bißchen

kontraproduktiv, wenn eigentlich den
Jugendlichen doch beigebracht werden
soll, was man nicht machen soll und da

gibt es ja schon einen Unterschied, was
man mehrnicht machensoll. Also wenn
man mit dem Messersticht,ist das schon
schlimmer als einmal eine Tüte Chips
klauen oder einmal ohne Führerschein

‘“rumfahren auf dem Feldweg, aber das

lernen die Jugendlichen ja dann nicht,
wenn sie alles das gemacht haben und
am Ende kommt ungefähr 50 Arbeits-
stunden raus und sie wissen gar nicht,

ob 7 davon für das Autofahren sind
oder 40.

2 Seiten reicht auch,
% „ geht schneller

Sa Und auch nochschlechtfür die

%\ Erziehungsgedanken ist, daß
» gerade bei den zeitsparenden
” Regelungen in der Strafpro-

zeßordnung der Staat überhaupt nicht
einsieht, daß er die im Jugendstrafrecht

vielleicht nicht anwenden sollte. Kom-

men die Jugendlichen auf die Idee, mit
dem, was bei der Urteilsverkündung zu
ihnen gesagt wurde, einverstanden zu
sein, wird niemals auch nur ein Er-

ziehungsgedankenachzulesensein. Denn
bei Rechtsmittelverzicht müssen Rich-

terInnen ins Urteil nur noch rein-

schreiben, wann der Jugendliche gebo-
ren wurde und was er gemachthat, aber

seine Erziehungsgedanken und das mit
den besoffenen Eltern und wie schlimm

er das findet, muß er nicht schreiben. Da

ist dann wahrscheinlich der Bericht, der

am 6. Dezember vom Nikolaus verlesen

wird, aufschlußreicher als die zwei Sei-

ten Urteilsbegründung.
Anna Luczak studiert Jura in Frei-

burg.
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